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Mitteilung zu den Tarifänderungen im Jahr 2026 
 
Liebe Strombezügerin, lieber Strombezüger 
 
Mit den Änderungen des Stromversorgungsgesetzes und den entsprechenden 
Verordnungsbestimmungen ergeben sich per 1. Januar 2026 verschiedene Änderungen: 
 
Energie: 
Dank günstigerer Beschaffung reduzieren sich die Energiekosten um 12.12% von 16.50 Rp pro 
kWh auf 14.50 Rp pro kWh.  
 
Netznutzung: 
In einem durch die Energiestrategie des Bundes geprägten Umfeld (Produktions- und Netzausbau, 
Anforderungen an die IT-Sicherheit, usw.) steigen die Anforderungen an die Netzinfrastruktur. 
Zudem führt der steigende Eigenverbrauch durch PV-Anlagen zu tieferen Absatzmengen. Der Tarif 
für die Netznutzung bleibt dennoch für das kommende Jahr unverändert bei 7.00 Rp pro kWh.  
Die Grundgebühr beträgt ab 2026 CHF 7.90 pro Monat. Neu wird der Messtarif separat unter 
Messwesen verrechnet, dieser beträgt CHF 4.00 pro Monat für die Direktmessung.  
 
Netznutzungzuschläge: 
- Die Abgabe an die Swissgrid für die Systemdienstleistung (SDL) sinkt von 0.55 Rp pro kWh 

auf 0.27 Rp pro kWh aufgrund des geringeren prognostizierten Beschaffungsaufwands. 
- Die Abgabe für die Stromreserve des Bundes erhöht sich von 0.23 Rp pro kWh auf 0.41 Rp 

pro kWh. Grund für den Anstieg ist vor allem der rückläufige gemessene Stromverbrauch. 
Dies führt dazu, dass die Kosten auf weniger verbrauchte Kilowattstunden verteilt werden 
müssen. 

- Zusätzlich wird eine neue Gebühr eingeführt, der "Zuschlag für solidarisierte Kosten über 
das Übertragungsnetz". Diese beträgt 0.05 Rp pro kWh. Mit diesem Betrag werden 
Netzverstärkungen, sowie die Stahl- und Aluminiumindustrie subventioniert.  

 
Abgaben: 
- Der Netzzuschlag (Bundesabgaben für die Förderung von erneuerbaren Energien) bleibt 

unverändert bei 2.3 Rp pro kWh. 
- Der Konzessionsbeitrag an die Gemeinde Abtwil beträgt weiterhin 0.25 Rp pro kWh. 

 
Messwesen: 
Ab 2026 müssen gemäss Gesetzgeber die Kosten für das Messwesen separat ausgewiesen 
werden. Aus diesem Grund wird ein monatlicher Messtarif eingeführt. Die Grundgebühr wird um 
den gleichen Betrag reduziert. Für die Direktmessung beträgt der Messtarif CHF 4.00 pro Monat 
und für die Wandlermessung CHF 10.00 pro Monat. Bei der Wandlermessung erhöht sich der 
Preis somit um CHF 6.00 pro Monat. Ein virtueller Messpunkt wird mit CHF 2.00 pro Monat 
verrechnet.  
Alle Angaben exkl. MwSt. 
 
Detaillierte Informationen zu den Tarifen 2026 finden Sie unter https://www.elektra-abtwil.ch/strom. 
 
Wir danken für Ihre Kenntnisnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse, Elektra Abtwil 
 
 


